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Das Leitthema „Selbstverwaltung der 
Dritten Gewalt – Unabhängig in die Zu-
kunft oder Justiz nach Kassenlage“ be-
zeichnete Justizminister Thomas Kutscha-
ty als hochaktuelles Thema. Es gehe 
letztlich um die Frage, wie die Dritte Ge-
walt im Staatsgefüge künftig organisiert 
und ausgestaltet sein soll. 

Der Thematik einer Autonomie der Jus-
tiz habe sich der Deutsche Richterbund 
bereits vertieft seit mehreren Jahren ge-
widmet. Der Entwurf eines Landesgeset-
zes zur Selbstverwaltung der Justiz präge 
die Diskussion um eine Eigenverantwor-
tung der Justiz bundesweit. 

Der DRB habe hier erneut gezeigt, dass 
er weit mehr als nur eine Interessenvertre-
tung der Richter und Staatsanwälte ist. Er 
trage Verantwortung für die Justiz, indem 
er sich in die Gesetzgebungstätigkeit ak-
tiv mit sorgfältig erarbeiteten Stellungnah-
men und großem Sachverstand einbrin-
ge. 

Der Minister blickte  zunächst zurück in 
die Geschichte der BRD. In den ersten 50 
Jahren der Republik habe es nur wenige 
Beiträge zum Thema gegeben, beispiels-
weise der Beitrag des ersten Präsidenten 
des OVG Münster, Paulus van Husen, der 
unter dem zum Schlagwort avancierten 
Titel „Die Entfesselung der Dritten Ge-
walt“ auf der Tagung der OVG-Präsiden-
ten in Stuttgart 1951 ein leidenschaftliches 
Plädoyer für die Selbstständigkeit der Ge-
richte gehalten habe. Dort trat er, gestützt 
auf den Gedanken der Wahrung der rich-
terlichen Unabhängigkeit und einer „Be-
freiung“ der Justiz aus der in der Hand der 
Exekutive liegenden Haushaltsverantwor-
tung, vehement für die Idee einer Selbst-
verwaltung ein. 

Die Thematik sei dann jedoch von Sei-
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Skeptisch oder ergebnisoffen?
ten der Richterschaft kaum noch im öf-
fentlichen Raum behandelt worden und 
viele Jahre praktisch in Vergessenheit ge-
raten. 

Erst um die Jahrtausendwende sei sie 
wieder aktuell geworden. Auch in der 
heutigen Diskussion heiße es, die Gerich-
te sollten aus ihrer Einbindung in die Jus-
tizverwaltung gelöst und der rechtspre-
chenden Gewalt in weitem Umfang 
eigene Personal- und Haushaltsverant-
wortung übertragen werden. Mit dem 
DRB finde sich ein starker Befürworter ei-
ner Autonomie der Justiz. 

Andererseits hätten sich auch namhafte 
Personen schon früh gegen einen tiefgrei-
fenden strukturellen Systemwechsel in 
der Dritten Gewalt ausgesprochen. Hier-
zu gehört etwa der ehemalige Präsident 
des BVerfG, Professor Hans-Jürgen Pa-
pier, der als Folge einer Autonomie der 
Justiz die Gefahr eines Verlustes der „po-
litischen Unschuld“ der Justiz betont. 

Das Thema der Autonomie der Justiz sei 
nunmehr auch über den Binnenbereich 
der Richter- und Staatsanwaltschaft hi
naus im politischen Raum „angekom-
men“. Dies belegten etwa die im Jahre 
2009 von Justizsenator Dr. Till Steffen für 
die Hansestadt Hamburg vorgestellten 
Eckpunkte für ein Modell der Autonomie 
der Hamburger Justiz. Auch in der schles-
wig-holsteinischen Justizverwaltung sind 
im Rahmen des „Projektes Justiz 2010“ 
Überlegungen zu einer Aufgabendelega-
tion angestellt worden. Wenngleich auch 
die Verwirklichung beider Projekte der-
zeit ungewiss sei, stünden sie für Bewe-
gung in der politischen Diskussion. 

Es ergebe sich nach Prüfauftrag aus den 
Vereinbarungen des Koalitionsvertrages 
die Notwendigkeit, vertieft über struktu-
rellen Änderungsbedarf in der Dritten 
Gewalt nachzudenken. (Zitat aus dem 
Koalitionsvertrag: „Als einzige der drei 
Staatsgewalten ist die Justiz nicht organi-
satorisch unabhängig, sondern wird von 
der Exekutive verwaltet, deren Einfluss-
nahme auf die Justiz von erheblicher Be-
deutung ist. Wir werden die Umsetzungs-
möglichkeiten bereits vorliegender 
Modelle einer autonomen Justiz mit allen 
Beteiligten prüfen.“)

Er sei der Ansicht, dass sich die Punkte 

„Autonomie der Justiz“ und die auch von 
ihm vorangetriebenen Bestrebungen zu 
einer grundlegenden „Novellierung des 
Landesrichtergesetzes“ thematisch über-
schnitten. Er bat um Verständnis, dass 
eine abschließende Positionierung zu der 
Thematik erst am Ende einer solchen Prü-
fung stehe. 

Grundlage aller Reformüberlegungen 
müsse die Sicherung der Rechtsschutzge-
währung und der Leistungsfähigkeit der 
Justiz für die Bürgerinnen und Bürger sein 
– und zwar einhergehend mit der Wah-
rung der verfassungsmäßigen Stellung der 
dritten Gewalt. 

Die Justiz in Deutschland müsse einen 
Vergleich mit anderen Ländern nicht 
scheuen. 

Es stellten sich folgende Fragen:
Gebieten unsere Verfassungsgrundsätze • 

– etwa das Gewaltenteilungsprinzip oder 
die Verbürgung der richterlichen Unab-
hängigkeit – eine Autonomie der Justiz? 

Beachten die entsprechend vorhande-• 
nen Modelle die Vorgaben des Grundge-
setzes für eine Neugestaltung einer Orga-
nisationsstruktur?

Gibt es – auf das Ganze gesehen – De-• 
fizite bei der Garantie der richterlichen 
Unabhängigkeit, die strukturell mit einer 
Autonomie der Justiz beseitigt wären und 
vor allem, welche neuen Gefahren birgt 
sie? 

Kann eine eigene Haushaltsverantwor-• 
tung der Dritten Gewalt zu einer effekti-
ven Stärkung der Unabhängigkeit beitra-
gen oder gar ihre finanzielle Situation 
verbessern?

Kann mit einer eigenverantwortlichen • 
Justiz die Rechtsgewährungspflicht für die 
Bürgerinnen und Bürger besser erfüllt 
werden?

Dies gelte es fortlaufend zu diskutieren.

*) nach dem Manuskript der Rede, die aus 
Zeitgründen verkürzt wurde


